
 

WD 7 - 3000 – 156/19 (11. Oktober 2019)  © 2019 Deutscher Bundestag 
 
Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages unterstützen die Mitglieder des Deutschen Bundestages 
bei ihrer mandatsbezogenen Tätigkeit. Ihre Arbeiten geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines sei-
ner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasse-
rinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten der Wissenschaftlichen Dienste geben nur den zum Zeit-
punkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abge-
ordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegende, ge-
schützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder 
Veröffentlichung ist vorab dem jeweiligen Fachbereich anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fach-
bereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen. 

 

Es stellt sich die Frage, ob es vergaberechtlich notwendig ist, dass für Aufklärungsgespräche zwi-
schen öffentlichem Auftraggeber und bietenden Unternehmen vorbereitende und nachbereitende 
Vermerke zu den jeweiligen Gesprächen erstellt werden.  

Die Dokumentation des Vergabeverfahrens sowie der Umfang des zu erstellenden Vergabever-
merks richten sich nach § 8 VgV, der auszugsweise wie folgt lautet:  

(1) Der öffentliche Auftraggeber dokumentiert das Vergabeverfahren von Beginn an fortlaufend in 
Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit dies für die Begründung von Ent-
scheidungen auf jeder Stufe des Vergabeverfahrens erforderlich ist. Dazu gehört zum Beispiel die 
Dokumentation der Kommunikation mit Unternehmen und interner Beratungen, der Vorberei-
tung der Auftragsbekanntmachung und der Vergabeunterlagen, der Öffnung der Angebote, Teil-
nahmeanträge und Interessensbestätigungen, der Verhandlungen und der Dialoge mit den teil-
nehmenden Unternehmen sowie der Gründe für Auswahlentscheidungen und den Zuschlag. 

(2) Der öffentliche Auftraggeber fertigt über jedes Vergabeverfahren einen Vermerk in Textform 
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs an. Dieser Vergabevermerk umfasst mindestens Fol-
gendes: 
 
1. den Namen und die Anschrift des öffentlichen Auftraggebers sowie Gegenstand und Wert des 
Auftrags, […], 
2. die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Auswahl, 
3. die nicht berücksichtigten Angebote und Teilnahmeanträge sowie die Namen der nicht berück-
sichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Nichtberücksichtigung, 
4. die Gründe für die Ablehnung von Angeboten, die für ungewöhnlich niedrig befunden wurden, 
5. den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für die Auswahl seines Angebots […], 
10. gegebenenfalls Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten […], 
12. gegebenenfalls die Gründe für die Nichtangabe der Gewichtung von Zuschlagskriterien. 
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§ 8 VgV gewährleistet die sog. Ex-post-Transparenz des Vergabeverfahrens. Die Vorschrift dient 
damit dem Transparenzgebot des § 97 Abs. 1 GWB und ermöglicht einen effektiven Rechtsschutz 
für im Vergabeverfahren unterlegene Bieter (vgl. Pünder/Schellenberg, Rn. 1).  

Die vom öffentlichen Auftraggeber zu erstellende Dokumentation ist so anzufertigen, dass sämtli-
che Stufen des Verfahrens chronologisch dokumentiert werden. Die Dokumentation muss einen 
erheblichen Detaillierungsgrad aufweisen und sich auf alle Maßnahmen erstrecken, die sich auf 
die Feststellung und Begründung der einzelnen Entscheidungen sowie auf den formalen Verfah-
rensablauf beziehen (vgl. Pünder/Schellenberg, Rn. 5, 6). Dazu gehören zumindest der Teilnah-
mewettbewerb, die Korrespondenz mit den Bietern, die formelle und materielle Angebotsprü-
fung, aber auch Aufklärungsmaßnahmen sowie Präsentationen und Musterung in Verhandlungs-
verfahren oder dem wettbewerblichen Dialog (Kapellmann/Messerschmidt, Rn. 16). Auch sofern 
einzelne Teilbereiche der Vergabeentscheidung nicht ausdrücklich vom Wortlaut des § 8 VgV 
umfasst sind, wird es vor dem Hintergrund etwaiger Nachprüfungsverfahren aus Transparenzge-
sichtspunkten gleichwohl empfohlen, insbesondere auch Aufklärungsverlangen sowie mündli-
che und / oder schriftliche Aufklärungen des Angebotsinhalts mit in die Dokumentation aufzu-
nehmen (vgl. etwa Pünder/Schellenberg, Rn. 8). Die Ex-post-Transparenz verlangt zudem, dass 
alle Entscheidungsschritte grundsätzlich bereits während des Vergabeverfahrens dokumentiert 
werden und nicht erst nach dessen Abschluss vorliegen (VK Lüneburg). 

Sofern sich ein bestehender Dokumentationsmangel auf die Rechtsstellung eines Bieters aus-
wirkt, ist dieser in seinem subjektiven Recht auf Einhaltung der Vergabebestimmungen (§ 97 
Abs. 6 GWB) verletzt und kann vor der zuständigen Vergabekammer das Vergabenachprüfungs-
verfahren betreiben. Im Falle eines Nachprüfungsantrags wird die erstellte Dokumentation durch 
die Vergabekammer angefordert (§ 163 Abs. 2 S. 3 GWB). Dokumentationsmängel führen im Er-
gebnis dazu, dass das Vergabeverfahren ab dem Zeitpunkt, in dem die Dokumentation unzu-
reichend ist, fehlerbehaftet und in diesem Umfang zu wiederholen ist (VK Arnsberg).  
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